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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES GEMEINDERATES WOLFSEGG VOM 

08.09.2023 
 

TOP  1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung  

 
Keine  
 
 

TOP  2 
Breitbandversorgung; Umsetzung der Gigabit-Richtlinie 2.0 der 
Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit der Bayeri-
schen Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0 

 

 
 
 A. Ausgangslage  
  
Am 03.04.2023 veröffentlichte die Bundesregierung die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung 
des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ – die 
Gigabit-RL des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0). Durch dieses Förderprogramm wird die Unterstüt-
zung des Gigabitausbaus, zuvor gefördert durch die Gigabit-RL des Bundes im Graue-Flecken-
Förderprogramm, fortgeführt.  
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.11.2020 wurde der LNI auf Grundlage der „Vereinbarung 
über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Auf- und Ausbaus von Breitbandinfrastruk-
tur“ die Aufgabe des Auf- und Ausbaus von leistungsfähiger Breitbandinfrastruktur im Gemein-
degebiet im Wege einer sog. Inhousevergabe gemäß § 108 GWB übertragen. Die LNI nimmt 
seitdem verschiedene Aufgaben für den Auf- und Ausbau der (über)örtlichen Breitbandinfra-
struktur wahr.  
 
 B. Einleitung und Abschluss der Markterkundung  
 
Die Bundesregierung will den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die zur Herstellung gleicher 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet notwendig ist, weiter fördern und damit konvergente Netze 
aufbauen, die auch den künftigen Anforderungen an die mobile Gigabit-Gesellschaft gerecht 
werden.  
Förderfähig sind Gebiete, die derzeit über kein Next-Generation-Access-Netz (NGA-Netz) ver-
fügen (weißer Fleck) oder die über ein NGA-Netz verfügen, das derzeit keine Datenrate von 
zuverlässig mindestens 200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download zur Verfügung 
stellt (grauer Fleck), soweit innerhalb der nächsten drei Jahre die geplante Telekommunikati-
onsinfrastruktur den Endkunden keine Datenrate von mehr als 500 Mbit/s zuverlässig im Down-
load zur Verfügung stellen kann.  
Im Vorfeld einer Förderung nach Nummer 3.1 oder 3.2 der Gigabit-RL 2.0 ist – beispielsweise 
im Rahmen des Fördergegenstandes nach Nummer 3.3 dieser Richtlinie – auf Basis der Poten-
zialanalyse und des Gigabit-Grundbuchs verpflichtend ein sogenannter Branchendialog vor 
Start eines Markterkundungsverfahrens durchzuführen, um das privatwirtschaftliche Ausbaupo-
tenzial maximal auszuschöpfen. Im Rahmen des Förderaufrufes für das Jahr 2023 kann hiervon 
abgesehen werden.  
Die LNI hat in Abstimmung mit allen Gesellschafterkommunen vorausschauend Anfang 2021 
mit der weiteren Stufe und der fallenden Aufgreifschwelle ab dem 1. Januar 2023 gerechnet 
und ist daher vorzeitig in das Verfahren eingestiegen. 2023-08-
07_KOMMUNE_Beschlussvorlage_für_Gigabitausbau_2_0_V1_Serie.docx Stand: 07.08.2023  
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 C. Ableitungen für den förderfähigen Ausbau im Gemeindegebiet  
 
Das vorläufige Ergebnis des Markterkundungsverfahrens 2.0 liegt bereits vor. Auf Grundlage 
der bisherigen Vorarbeiten wurden damit förderfähige Ausbauadressen im Gebiet der LNI unter 
dem Bundesförderprogramm Gigabit 2.0 identifiziert. Daraus werden für den Ausbau und Be-
trieb der Telekommunikationsinfrastruktur sog. Cluster gebildet, dass eine möglichst wirtschaft-
liche und zügige Erschließung unter Berücksichtigung von Synergieeffekten erfolgen kann. Ihre 
Gemeinde liegt hierbei im Cluster Nord.  
Konkret wurden für Ihre Kommune daraus die jeweils förderfähigen Adressen für das Erschlie-
ßungsgebiet abgeleitet. Diese Adressen sollen nunmehr unter Inanspruchnahme von Fördermit-
teln nach der Gigabit-RL 2.0 ausgebaut werden, um den Bürgerinnen und Bürgern, ansässigen 
Unternehmen sowie den öffentlichen Liegenschaften ein gigabitfähiges Telekommunikations-
netz zur Verfügung zu stellen.  
 
 D. Finanzierung durch Eigen- und Fördermittel  
 
1. Erörterung des Sachverhalts  
 
Die Finanzierung des Auf- und Ausbaus von leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastruktur 
erfolgt im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln. Hierbei werden sowohl 
Fördermittel auf Grundlage der Gigabit-RL 2.0 in Anspruch genommen, die durch die Fördermit-
tel aus der Kofinanzierung in Bayern 2.0 aufgrund der Richtlinie über die Kofinanzierung der 
Förderung des Gigabitausbaus durch den Bund im Freistaat Bayern vom 1. August 2023 (Baye-
rische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0 – KofGibitR 2.0) ergänzt werden. Weiterhin wird 
geprüft, ob ein Härtefall vorliegt, der den kommunalen Eigenanteil in einem Projekt noch zusätz-
lich in Abhängigkeit der durchschnittlichen Finanzkraft der letzten fünf Jahre abschmelzen könn-
te. Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands ist wie auch bei der Gigabit-RL 1.0 beabsichtigt, 
für die Kommunen eines jeweiligen Clusters einen gesamthaften Antrag (Sammelantrag) auf 
Infrastrukturförderung zu stellen. Der verbleibende Anteil, der nicht über Fördermittel finanzier-
baren Kosten muss von den Kommunen in Form eines Eigenanteil selbst getragen werden.  
 
Nach derzeitiger Kostenschätzung ist für das Ausbauvorhaben in Ihrer Gemeinde von Bau- und 
Materialkosten in Höhe von EUR 880.000 auszugehen. Hierbei sind sämtliche Kosten für die 
Erschließung mit Breitbandinfrastruktur inklusive der Herstellung des sog. Gebäudestichs (An-
schlussleitung vom öffentlichen Grund bis zum Übergabepunkt des Gebäudes) enthalten. Die 
Höhe der Baukostenschätzung beruht auf der derzeitigen und vorläufigen Schätzung der von 
der LNI beauftragten Fachplaner, die in Anlehnung an die Kostenkalkulationen des Zuwen-
dungsebers anhand bisheriger Erfahrungswerte aus anderweitigen Ausbauvorhaben sowie der 
bislang absehbaren Kostenentwicklung im Bau- und Materialbereich und einem Risikozuschlag 
aufgrund der derzeitigen Krisensituation infolge der Ukrainekrise und der Belastung von Liefer-
ketten erarbeitet wurde. Die vorläufige Kostenschätzung erfolgt aus Transparenzgründen zu 
einem frühen Zeitpunkt im Projekt und wird im weiteren Projektverlauf mit der Ausarbeitung der 
Feinplanung für die Erschließungsmaßnahmen weiter bis zum Detailgrad einer Kostenberech-
nung fortgeschrieben. Die vorläufige Kostenschätzung soll zur Information und als Grundlage 
für eine belastbare Entscheidung durch die kommunalen Gremien dienen. Ein Härtefall liegt vor, 
wenn der (fiktive) kommunale Eigenanteil in einem Projekt 30 % der durchschnittlichen Finanz-
kraft der letzten fünf Jahre übersteigen würde. In diesem Fall wird die Differenz zwischen dem 
fiktiven Eigenanteil und dem Betrag, der 30 % der durchschnittlichen Finanzkraft der letzten fünf 
Jahre entspricht, zusätzlich zu 90 % durch den Freistaat Bayern gefördert.  
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Konkret gliedert sich die Finanzierung in 
Ihrer Kommune wie folgt:  

 

 

 
 
Gigabit-Richtlinie 2.0  

Förderquote 
 
50 Prozent  

Förderumfang 
 
440.000 EUR  

Kofinanzierung Bayern 2.0  Aufstockung auf  
ca. 40 Prozent  

352.000 EUR  

Eigenanteil der Gemeinde  ca. 10 Prozent  88.000 EUR  
 
Summe  

 
880.000 EUR  

  
 
 
Damit beträgt der seitens Ihrer Kommune zu tragende Eigenanteil nach derzeitigem Stand 
88.000 EUR.  
 
2. Beschluss  
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Gemeinde Wolfsegg folgendes:  
 
 a. Die LNI wird dazu ermächtigt, die notwendigen Förderanträge und einen gesamthaf-
ten Antrag für das jeweilige Cluster mit dem Bundeszuwendungsgeber abzustimmen und den 
formellen Antrag vorzubereiten sowie einzureichen.  
 
 
 b. Die LNI wird im Übrigen dazu ermächtigt, die Förderanträge und den gesamthaften 
Antrag für das jeweilige Cluster mit dem Landeszuwendungsgeber für die Kofinanzierung des 
Freistaats Bayern nach Vorliegen des Bundesförderbescheids abzustimmen und den formellen 
Antrag vorzubereiten sowie einzureichen.  
 
 c. Die LNI wird schließlich ermächtigt, die bewilligten Bundes- und Landesfördermittel 
sowie den von der Gemeinde zu zahlenden Eigenanteil zweckgebunden für den Auf- und Aus-
bau der Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet zu nutzen und die Mittelverwendung ord-
nungsgemäß zu dokumentieren sowie nachzuweisen.  
 
 
  
 E. Anstehende Vergabeverfahren  
 
Für die Umsetzung des Auf- und Ausbaus von leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastruktur 
müssen in einem nächsten Schritt verschiedene Vergabeverfahren vorbereitet und durchgeführt 
werden. Diese unterteilen sich in die Ausschreibung der Bauleistungen, der Materialleistungen 
und der Erweiterung des Netzbetriebs.  
 
  
I. Bauleistungen 
 
1. Erörterung des Sachverhalts  
 
Sofern die Zuwendungsbescheide von Bund und Land für die dunkelgrauen Flecken (Gigabit-
RL 2.0) bewilligt werden, werden weitere umfangreiche Bauleistungen benötigt, die im Rahmen 
eines Vergabeverfahrens beschafft werden sollen. Die Vergabe der Bauleistungen unterteilt 
sich zur Reduzierung von Verwaltungsaufwand und unter Nutzung von Synergieeffekten in ver-
schiedene Cluster, um einen möglichst wirtschaftlichen Ausbau durch leistungsfähige Bauun-
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ternehmen sicherzustellen. Abhängig von den Fachplanungen werden die Bauleistungen in ein-
zelnen Losen ausgeschrieben, um einerseits auch mittelständischen Unternehmen die Beteili-
gung am Vergabeverfahren zu ermöglichen und andererseits, um angesichts der verfügbaren 
Baukapazitäten möglicherweise mehrere Bauunternehmen auszuwählen.  
 
 
 
 
2. Beschluss  
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Gemeinde Wolfsegg folgendes:  
 
  a. Die LNI wird ermächtigt, das Vergabeverfahren für die erforderlichen Bauleistungen 
vorzubereiten und durchzuführen.  
 
  b. Der Bürgermeister wird ermächtigt, für die Gemeinde im Rahmen der Gesellschafter-
versammlung der LNI eine Entscheidung über die Erteilung des Zuschlags für die Bauleistun-
gen für das betreffende Cluster anhand der im Vergabeverfahren festgelegten Zuschlagskrite-
rien zu treffen.  
 
II. Materialleistungen  
 
1. Erörterung des Sachverhalts  
 
Sofern die Zuwendungsbescheide von Bund und Land für die dunkelgrauen Flecken (Gigabit-
RL 2.0) bewilligt werden, werden zudem umfangreiche Materialleistungen zur Einbringung für 
die Errichtung der Trassen etc. benötigt, die im Rahmen eines Vergabeverfahrens beschafft 
werden sollen. Die Vergabe der Materialleistungen soll zur Sicherstellung der höchstmöglichen 
Wirtschaftlichkeit und Liefersicherheit als Gesamtvergabe über alle Cluster hinweg einer Rah-
menvereinbarung durchgeführt werden, sodass die Materialien nach Bedarf für die Ausbauvor-
haben der einzelnen Gemeinden anlassbezogen abgerufen werden können.  
 
2. Beschluss  
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Gemeinde Wolfsegg folgendes:  
a. Die LNI wird ermächtigt, das Vergabeverfahren für die erforderlichen Materialleistungen vor-
zubereiten und durchzuführen.  
 
b. Der Bürgermeister wird ermächtigt, für die Gemeinde im Rahmen der Gesellschafterver-
sammlung der LNI eine Entscheidung über die Erteilung des Zuschlags für die Materialleistun-
gen anhand der im Vergabeverfahren festgelegten Zuschlagskriterien zu treffen.  
 
III. Netzbetrieb  
 
1. Erörterung des Sachverhalts  
 
Zum Betrieb der zu errichtenden Telekommunikationsinfrastruktur werden Leistungen von 
Netzbetreibern benötigt, die im Rahmen eines Auswahlverfahrens beschafft werden sollen. Die 
Vergabe der Netzbetreiberleistungen unterteilt sich zur Reduzierung von Verwaltungsaufwand 
und unter Nutzung von Synergieeffekten ebenfalls in verschiedene Cluster, um eine möglichst 
hochwertige Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsdiensten zu günstigen Konditionen und mög-
lichst wirtschaftlichen Pachteinnahmen sicherzustellen. Sofern die Zuwendungsbescheide von 
Bund und Land für die dunkelgrauen Flecken (Gigabit-RL 2.0) bewilligt werden, kann die LNI 
ein einseitiges Optionsrecht ausüben, um den Netzbetrieb auf die weiteren Adressen auswei-
ten.  
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2. Beschluss  
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Gemeinde Wolfsegg folgendes:  
 
Die LNI wird ermächtigt, das einseitige Optionsrecht zum Betrieb der passiven Breitbandinfra-
struktur im jeweiligen Ausbaucluster auszuüben und den Netzbetreiber zur Leistungserbringung 
hinsichtlich der zusätzlichen förderfähigen Adressen zu verpflichten. 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  3 
Kommunale Wärmeplanung; Maßnahmebeschluss zur Erstel-
lung eines kommunalen Wärmeplanes 

 

 
 
Der Bayerische Gemeindetag hat die Gemeinden Ende Juli über den aktuellen Stand der Ge-
setzgebung zur Wärmeplanung informiert:   
 
Derzeit existiert lediglich ein Referentenentwurf zum Wärmeplanungsgesetz (WPG), für den die 
Länder- und Verbändebeteiligung durchgeführt wurde. Dieser ist durch den Koalitionskompro-
miss zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) teilweise überholt. Die Kabinettsbehandlung soll Mitte 
August, die parlamentarische Beratung in der „zweiten Jahreshälfte“ erfolgen. Das WPG soll 
zeitgleich mit dem GEG zum 01.01.2024 in Kraft treten.  
 
Unter Berücksichtigung des Entschließungsantrags der Regierungsfraktionen zum Gebäu-
deenergiegesetz ist der Stand der gesetzgeberischen Bestrebungen zur Wärmeplanung wie 
folgt:  
 
1. Die Wärmeplanung soll verpflichtend flächendeckend eingeführt werden, d. h. auch in Ge-
bieten/Gemeinden unter 10.000 Einwohnern. Für solch kleine Gebiete soll ein vereinfachtes 
Verfahren mit reduzierten Anforderungen und Kooperationsmodellen vorgesehen werden. Die 
Wärmepläne sollen deutschlandweit spätestens bis zum 30.06.2028 erstellt werden. Hinsicht-
lich der Fristen für die Erstellung der Pläne ist eine Staffelung nach Gebietsgröße vorgesehen: 
Für Gemeindegebiete mit >100.000 Einwohnern sollen die Wärmepläne bis zum 30.06.2026, für 
die Gemeindegebiete mit <100.000 Einwohnern bis zum 30.06.2028 erstellt werden. Bis dahin 
besteht eine „Übergangsphase“, in der die 65 % erneuerbare-Energien-Vorgabe nach dem 
GEG für neue Heizanlagen nur in Neubaugebieten gilt.  
 
2. Wärmepläne, die auf landesgesetzlicher Grundlage erstellt worden sind oder aktuell in ange-
messener Frist erstellt werden, können grundsätzlich zur Erfüllung der Verpflichtung ausrei-
chen. Die Gemeinden müssen dafür ihre Wärmepläne bestätigen oder aufgrund des Wärme-
planungsgesetzes ergänzen. Die kommunale Wärmeplanung wird derzeit insbesondere durch 
die Kommunalrichtlinie des Bundes gefördert. Der Zuschuss beträgt 60 % der förderfähi-gen 
Gesamtausgaben. Bei Antragsstellung bis 31.12.2023 gilt eine erhöhte Förderquote von 90 %.  
 
3. Das Bundesgesetz wird keine Zuständigkeiten festlegen. Die Länder bestimmen insbe-
sondere, wer „planungsverantwortliche Stelle“ wird, wer den Wärmeplan beschließt, ggf. auch 
wer den Wärmeplan genehmigt und wer zuständige Stelle für die Ausweisung von Wärmenetz- 
und Wasserstoffausbaugebieten wird. Aufgrund des verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips 
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in Art. 83 Abs. 3 BV würde eine Aufgabenübertragung auf die Kommunen durch den Freistaat 
einen finanziellen Ausgleich erfordern.  
 
4. Die Wärmeplanung ist eine prozessorientierte strategische Planung ohne rechtliche Au-
ßenwirkung, bei der mit breiter Beteiligung auf der Grundlage einer Datenerhebung, Be-
standsanalyse und Potenzialanalyse ein Zielbild der zukünftigen klimaneutralen Wärmeversor-
gung und für die Ausweisung von Wärmeversorgungsgebieten erfolgt. Die planungsverantwort-
liche Stelle kann zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritte beauftragen.  
 
5. Erst durch eine zusätzliche Entscheidung der „zuständigen Stelle“, bei der die Wärmeplä-
ne zu berücksichtigen sind, werden Teilgebiete mit Außenwirkung als Wärmenetzgebiet 
oder Wasserstoffnetzgebiet ausgewiesen. Erst daraus können sich Ausnahmen von der zu-
künftigen 65 % erneuerbare-Energien-Vorgabe nach dem GEG für neue Heizanlagen bzw. von 
der stufenweisen erneuerbaren-Energien-Pflicht für in der Übergangsphase (siehe Ziffer 1) er-
richtete Heizanlagen ergeben.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt grundsätzlich die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung für 
die Gemeinde Wolfsegg. Bürgermeister und Verwaltung werden beauftragt und ermächtigt, die 
ersten Schritte hierfür einzuleiten, ggfs. externe Unterstützer (Planer) zur kontaktieren und zu 
beauftragen. Ziel soll eine Antragstellung bis 31.12.2023 sein, um eine höher Förderquote von 
90 % zu erreichen.  
 
zurückgestellt  
 
 

TOP  4 Informationen des Bürgermeisters  

 
keine  
 
 

TOP  5 Anfragen und Bekanntgaben  

 
Es wird nachgefragt wie lange die Straßensperrung bzw. Baustelle in der Judenberger Straße 
noch andauert. Der Vorsitzende erläutert dass unvorhersehbare Mehrarbeit und Geschehnisse 
zur Verzögerung der Baustelle geführt haben und am Montag, dem 11.09.23, im Hinblick auf 
den Schulbeginn am Dienstag, ein Termin mit der Polizei und der Verwaltung stattfindet um 
eine Möglichkeit für den Schulweg zu finden. 
 
Ebenso berichtet der Vorsitzende dass ab Dienstag, den 12.09.23, die Sperrung der Stettener 
Straße geplant ist um mit den Pflasterarbeiten zu beginnen. Durch die andauernde Sperrung in 
der Judenberger Straße wäre dies allerdings schlecht, da die Zufahrt zur Schule und zum Kin-
dergarten kaum noch möglich wäre und auch der Bus durch die Stettener Straße umgeleitet 
wird. Der Firma wurde bereits mitgeteilt dass eine Verschiebung der Pflasterarbeiten gewünscht 
wäre, allerdings ist nicht bekannt ob dies noch umsetzbar ist. Zudem wurden die falschen Pfos-
ten bestellt und geliefert.  
 
  
 
 
 
 


